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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Ein erstes Treffen der nach der bundesrätlichen Stellungnahme zu
Personenfreizügigkeit und Wohnungsmarkt eingesetzten Arbeitsgruppe
„Wohnungspolitischer Dialog“ fand im August statt. Die vom Vorsteher des
Bundesamtes für Wohnungswesen (BWO) geleitete Gruppe setzt sich aus Vertretern der
Kantone Zürich, Genf, Zug, Fribourg, Waadt und Aargau sowie aus Repräsentanten der
Städte Zürich, Basel, Luzern, Nyon, Wädenswil und Lugano zusammen und soll unter
Beizug von Experten in drei Sitzungen die regional unterschiedlichen wohnpolitischen
Herausforderungen und Bedürfnisse erörtern. In einem Ende des Berichtsjahres
erschienenen Zwischenbericht erkannte die Arbeitsgruppe, die sich aus Vertreter von
Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten zusammensetzt, ein Auseinanderdriften
zwischen den effektiven Marktindikatoren und der selektiven und überspitzten
Wahrnehmung der Problematik in einigen Kreisen der Bevölkerung. Sie empfahl dem
Bundesrat denn auch, Anreiz-orientierte Massnahmen regulativen Verboten
vorzuziehen. Konkret beantragte sie der Regierung unter anderem, im Rahmen einer
zweiten RPG-Teilrevision die Förderung des preisgünstigen Wohnungsbaus zu prüfen
sowie mittels Änderung des Obligationenrechts die Transparenz auf dem
Mietwohnungsmarkt zu erhöhen. Ferner begrüsste die Arbeitsgruppe die Fortführung
des Dialogs zur eingehenden Behandlung weiterer Themen. 1

ANDERES
DATUM: 23.08.2013
MARLÈNE GERBER

Wohnungsbau und -eigentum

Im Kanton Genf fielen 1992 gleich drei wohnrechtlich bedeutsame
Abstimmungsentscheide. Im Februar bereits wurde mit deutlicher Mehrheit die
Festschreibung des Rechts auf Wohnung in der Genfer Verfassung gutgeheissen. Gegen
ein Gesetz, welches die Rekursmöglichkeiten gegen die Erteilung von Baubewilligungen
einschränken wollte und das vom Genfer Grossen Rat unter Namensabstimmung
angenommen worden war, wurde von Linksparteien, dem Mieterverband und
Umweltschutzverbänden das Referendum ergriffen. Mit einer äussert knappen Mehrheit
von 50.3 Prozent lehnte auch die Stimmbevölkerung das neue Gesetz ab. Ebenso knapp
angenommen wurde auch die «Antispekulations-Initiative», welche der
Kantonsregierung ein Enteignungsrecht für leerstehende Wohnungen einräumt. 2

KANTONALE POLITIK
DATUM: 27.09.1992
DIRK STROHMANN

Gestützt auf die Daten der Volkszählung 1990 ermittelte das Bundesamt für Statistik
(BfS) einen Wohnungsbestand von rund 3.2 Mio. Einheiten. Dies ergibt innerhalb des
letzten Dezenniums eine Zunahme um 17 Prozent. Mit einem Zuwachs von über 25
Prozent wurde dabei das grösste Wachstum in ländlichen Gebieten wie dem Wallis,
Freiburg, Schwyz und Nidwalden festgestellt. Die Stadtkantone Basel und Genf sowie
Neuenburg verzeichneten dagegen eine Steigerung von weniger als zehn Prozent. Die
durchschnittliche Belegungszahl nahm leicht auf 2.4 Personen pro Wohnung ab,
dagegen stieg die Wohnfläche deutlich auf durchschnittlich 109 m2 pro Wohnung. Der
Mieteranteil lag im Erhebungszeitraum bei gut zwei Dritteln, knapp ein Drittel der
Wohnungen wurde von den Eigentümern selbst bewohnt. Erwartungsgemäss lag der
Mieteranteil in den territorial begrenzten Kantonen Basel-Stadt und Genf mit 88.1
Prozent bzw. 84.5 Prozent besonders hoch. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 07.11.1992
DIRK STROHMANN

Mit Stichtag 1. Juni 1993 wurde in der Schweiz ein Leerwohnungsbestand von 29'755
Einheiten ermittelt (ohne La Chaux-de-Fonds, NE). Dies sind 7'525 Wohnungen oder ein
Drittel mehr als im Vorjahr. Mit 0,92% nähert sich die Leerwohnungsziffer erstmals seit
1978 wieder der 1 %-Marke. Der Wert von 0,5%, welcher vom Bundesrat als Indikator für
Wohnungsnot angesehen wird, wurde ausser von Zürich und den beiden Basel nur noch
von Uri, Obwalden und den beiden Appenzell unterschritten. Dagegen sind die
Leerbestände in den nichtdeutschsprachigen Kantonen durchschnittlich am stärksten
gestiegen. An der Spitze liegen die Kantone Waadt, Tessin und Genf sowie Neuenburg
und Solothurn mit Werten deutlich über einem Prozent. Es sind dies jene Kantone, die
unter dem Einbruch der Konjunktur und der Rezession in der Baubranche besonders

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.06.1993
DIRK STROHMANN
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gelitten haben. Mit 0,78% liegt der Leerwohnungsbestand in den Städten unter dem
Landesdurchschnitt, wobei in Krisenregionen wie Genf (1,7%), Le Locle (4,6%) oder
Martigny (4,6%) überdurchschnittliche Werte zu verzeichnen sind. Unter dem
Gesichtspunkt der Wohnungsgrösse betrachtet, stieg der Leerbestand bei
Kleinwohnungen mit bis zu zwei Zimmern mit 29,7% überdurchschnittlich stark (1992:
25%), während der Anteil leerstehender Grosswohnungen mit über vier Zimmern
rückläufig war. Ob sich darin lediglich die Verlagerung der Wohnungsproduktion hin zu
kleineren Wohneinheiten widerspiegelt oder auch ein gesellschaftlicher Wandel, nach
welchem junge Menschen, zum Teil aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, länger bei ihren
Eltern wohnen bleiben, ist vorläufig noch nicht sicher zu beantworten. 4

Als Erstrat hatte der Ständerat im März über die 1993 vom Hauseigentümerverband
eingereichte Volksinitiative «Wohneigentum für alle» zu entscheiden, die
Steuererleichterungen für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum und eine
massvolle Besteuerung der Eigenmietwerte verlangt. Der Bundesrat hatte die Initiative,
die Steuerausfälle in der Grössenordnung von CHF 1,5 bis 2 Mrd. für Bund und Kantone
zur Folge hätte und vor allem bisherige Hauseigentümer begünstigen würde, 1994 ohne
Gegenvorschlag zur Ablehnung empfohlen. Bei einem Stimmenverhältnis von 29 zu 7
Stimmen war die Initiative auch im Ständerat chancenlos. Anders als seine
vorberatende Wirtschaftskommission (WAK), die auch einen Gegenvorschlag abgelehnt
hatte, folgte der Ständerat mit 25 zu 12 Stimmen aber einem Antrag Bisig (fdp, SZ) und
beauftragte die WAK mit der Evaluation eines möglichen Gegenvorschlags, der eine für
Bund und Kantone haushaltsneutrale Förderung des selbstgenutzten Wohneigentums
verwirklicht.

Als möglichen Kern eines Gegenvorschlags propagierten die dem
Unterstützungskomitee der Hauseigentümer-Initiative angehörenden Ständeräte
Küchler (cvp, OW), Loretan (fdp, AG) und Reimann (svp, AG) die Forderung einer
Aargauer Standesinitiative (91.311), gemäss welcher der Bund bei der direkten
Bundessteuer die von den Kantonen festgesetzten Eigenmietwerte übernehmen
müsste, soweit sie mindestens den halben Marktwert umfassen. Heute berechnet der
Bund in jenen elf Kantonen, die die Wohneigentümer besonders schonen, erhöhte
Eigenmietwerte. Die Standesinitiative, die ebenfalls mit Steuereinbussen verbunden
wäre und die 1993 die knappe Unterstützung des Nationalrats fand, wurde ebenfalls an
die vorberatende Kommission zurückgewiesen.

Die WAK fand jedoch keine kostenneutrale Alternative zur Wohneigentums-Initiative
und sah deshalb von einen Gegenvorschlag ab. Mit leeren Händen wollte sie aber nicht
ins Plenum zurückkehren. Sie arbeitete eine Motion aus, die eine Änderung des
Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) fordert und den Kantonen mehr Spielraum bei
der Festsetzung des Eigenmietwertes übertragen will (96.3380). So sollen Kantone die
Eigenmietwerte massvoll ansetzen, für alle oder einen Teil der Steuerpflichtigen auf
eine Anpassung der Eigenmietwerte während einer gewissen Periode verzichten und
den Neuerwerb von Wohneigentum mit speziellen Anreizen fördern können. Mit einer
zweiten Motion verlangte die WAK, die 1973 vom Bundesgericht begründete sogenannte
«Dumont-Praxis» abzuschaffen (96.3379). Gemäss dieser sind
Unterhaltsaufwendungen für Liegenschaften in den ersten Jahren nach einem Hauskauf
als wertvermehrende und deshalb in der Regel nicht abzugsfähige Ausgaben zu
betrachten. Die Abschaffung dieser Praxis würde sich gemäss WAK eigentumsfördernd
auswirken. Eine weitere Möglichkeit, der Hauseigentümer-Initiative
entgegenzukommen, sah die WAK beim Modell des «Logis-Leasing». Die namentlich im
Kanton Genf gewährte steuerliche Erleichterung für Miete-Kauf von Wohneigentum
wird heute vom Bund nicht zugelassen. In der Herbstsession verzichtete der Ständerat
endgültig auf einen Gegenvorschlag zur Hauseigentümer-Initiative, überwies dafür
gegen den Willen des Bundesrates beide Motionen der WAK mit deutlichen Mehrheiten.
Der Aargauer Standesinitiative gab er keine Folge. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.1996
EVA MÜLLER

Der Bestand an Leerwohnungen ging im Jahr 2000 um weitere 5'300 Einheiten zurück
(-9%). Am Stichtag vom 1. Juni wurden in der Schweiz insgesamt 52'800 leer stehende
Miet- und Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser gezählt. Die
Leerwohnungsquote ermässigte sich von 1,66% im Vorjahr auf 1,49% im Berichtsjahr.
Der Rückgang betraf alle Wohnkategorien und lag im Trend der anziehenden
Konjunktur. War in den Kantonen Glarus (3,40%), Schaffhausen (3,19%), Thurgau (3,0%)
und Solothurn (2,77%) das Wohnungsangebot vergleichsweise gross, machte sich in den

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 16.09.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Kantonen Zug (0,31%), Basel-Landschaft (0,59%), Nidwalden (0,68%), Zürich (0,71%)
und Genf (0.86%) allgemeine Wohnungsknappheit breit. (Zur Leerwohnungsstatistik
1999 siehe hier.) 6

Die Knappheit auf dem Wohnungsmarkt verschärfte sich weiter. Im Vergleich zum
vorangehenden Jahr sank der Leerwohnungsbestand um 9,5% auf 47'700 leerstehende
Miet- und Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser. Während sich das Angebot
an Einfamilienhäusern leicht verbesserte, herrschte eine sehr grosse Nachfrage nach
Mietwohnungen. Die Leerwohnungsziffer sank zum dritten aufeinanderfolgenden Mal,
von 1,49% im Jahr 2000 auf 1,34% (Stichtag 1. Juni 2001). Am grössten war die
Knappheit in den Kantonen Zug (0,31%) und Genf (0,39%), wo der
Leerwohnungsbestand um 45% sank, und Zürich (0,47%). Über die meisten
Leerwohnungen verfügten Glarus (3,48%), Schaffhausen (3,24%) und Thurgau (2,76%). 7

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Auch in diesem Berichtsjahr ging die Zahl der Leerwohnungen weiter zurück: Am
Stichtag 1. Juni 2002 standen 40'600 Miet- und Eigentumswohnungen sowie
Einfamilienhäuser leer. Die Leerwohnungsziffer sank von 1,34% im Jahr 2001 auf 1,13%.
Das BFS begründete den seit 1998 anhaltenden Rückgang des Leerwohnungsbestandes
einerseits mit der Verringerung der Anzahl neuer Wohnungen, andererseits mit einer
Zunahme der Wohnbevölkerung. Am grössten war die Wohnungsknappheit in den
Kantonen Genf (0,25%), Zug (0,3%) und Zürich (0,39%). Über die meisten
Leerwohnungen verfügten Thurgau (2,47%), Tessin (2,61%) und Glarus (3,05%). 8

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 28.09.2002
MAGDALENA BERNATH

Zum fünften aufeinander folgenden Mal ging die Zahl der Leerwohnungen zurück. Am
Stichtag 1. Juni 2003 standen 31'300 Miet- und Eigentumswohnungen sowie
Einfamilienhäuser leer. Die Leerwohnungsziffer sank erstmals seit zehn Jahren wieder
unter die kritische Grenze von 1%; sie betrug 0,91%. Das BFS begründete den
anhaltenden Rückgang des Leerwohnungsbestandes nachfrageseitig durch die
Bevölkerungsentwicklung und angebotsseitig durch den geringeren Neubau von
Wohnungen. Am grössten war die Wohnungsknappheit wie bereits im letzten Jahr in
den Kantonen Genf (0,17%), Zug (0,3%) und Zürich (0,35%). Über die meisten
Leerwohnungen verfügten Thurgau (2%), Appenzell-Ausserrhoden (2,03%) und Glarus
(2,71%).

In seiner Antwort auf eine Einfache Anfrage Hegetschweiler (fdp, ZH) (03.1126) zur
Leerwohnungszählung führte der Bundesrat aus, dass das Bundesamt für
Wohnungswesen, kantonale Amtsstellen, Forschungsinstitute, Planer, Banken und
Investoren die Ergebnisse benutzten, um den Immobilienmarkt in der Schweiz zu
analysieren. Die Gesamtkosten der jährlichen Zählungen beliefen sich auf etwa CHF
50'000. Der Bundesrat sei bereit zu prüfen, ob die heutige Leerwohnungszählung
mittelfristig durch eine IT-Lösung ersetzt oder ergänzt werden oder allenfalls
aussagekräftiger gestaltet werden könne. (Siehe auch die Mo. 03.3383 desselben
Parlamentariers.) 9

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.11.2003
MAGDALENA BERNATH

2004 stabilisierte sich der Leerwohnungsbestand, nachdem er seit 1998 ständig
gesunken war. Am Stichtag 1. Juni 2004 standen 33 600 Miet- und
Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser leer. Die Leerwohnungsziffer verharrte
auf dem Vorjahresniveau von 0,91%. Am grössten war die Wohnungsknappheit in den
Kantonen Genf (0,15%), Basel-Land (0,4%) und Zug (0,41%). Über die meisten
Leerwohnungen verfügten Glarus (2,32%), Appenzell-Ausserrhoden (1,88%) und Thurgau
(1,84%). 10

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.09.2004
MAGDALENA BERNATH

2005 erhöhte sich der Leerwohnungsbestand leicht, nachdem er seit 1998 ständig
gesunken war. Am Stichtag 1. Juni 2005 standen 36 802 Miet- und
Eigentumswohnungen sowie Einfamilienhäuser leer. Die Leerwohnungsziffer betrug
0,99% (2004: 0,91%). Am grössten war die Wohnungsknappheit in den Kantonen Genf
(0,19%), Zug (0,36%) und Schwyz (0,52%). Über die meisten Leerwohnungen verfügten
Glarus (2,11%), Jura (2,01%) und Appenzell Ausserrhoden (1,96%). 11

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 27.09.2005
MAGDALENA BERNATH
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En 2007, le nombre de logements vacants n’a que légèrement augmenté, malgré la forte
croissance d’ensemble du secteur de la construction. Au 1er juin 2007, on a dénombré
40'450 appartements et maisons familiales – à louer comme à vendre – vacants. Le taux
de logements vacants s’est ainsi établi à 1,07% de l’effectif global (2006: 1,06%). Le
bilan régional est resté équilibré par rapport à l’année précédente. Nidwald a affiché la
plus forte hausse, son taux de logements vacants passant de 0,81% à 1,05%. Le Jura et
Glaris sont toutefois restés les cantons présentant le taux le plus élevé (2,14% chacun).
À l’inverse, Appenzell Rhodes-Intérieures a connu la plus forte baisse (de 1,16% à 0,63%)
et le marché du logement est demeuré saturé dans les cantons de Zoug (0,28%) et de
Genève (0,19%). 12

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 03.09.2007
NICOLAS FREYMOND

Die von der Credit Suisse veröffentlichte Studie zum Zustand des Schweizer
Immobilienmarktes 2011 verzeichnete einen trotz Wirtschaftskrise und ansteigenden
Immobilienpreisen ungebremsten Anstieg der Wohneigentumsquote. Die beiden
Hauptgründe für diese Entwicklung verortete die Studie zum einen in der Zuwanderung
und zum anderen in den rekordtiefen Zinsen. Gleichzeitig warnten die Ökonomen vor
einer Überhitzung des Marktes, insbesondere in den Kantonen Genf, Waadt, Tessin und
Zug. Sie hielten jedoch fest, dass sich der Trend zum Eigenheim als positiv für die
Mieterinnen und Mieter erweise, weil ein Anstieg der Mieten nicht vor 2013 zu erwarten
sei. 13

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 09.03.2011
MARLÈNE GERBER

Anfang Jahr wurden die Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenentwurf zu
den beiden Bausparinitiativen präsentiert. Der Gegenvorschlag, der von der
ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-SR) gefordert und
ausgearbeitet worden war, orientierte sich stark an der Volksinitiative des HEV, welche
im Gegensatz zur Initiative der Schweizerischen Gesellschaft für Bausparen (SGFB) eine
obligatorische Einführung des Bausparens in den Kantonen vorsieht. Der Gegenentwurf
unterscheidet sich aber in zwei wesentlichen Punkten von der HEV-Initiative: Zum
einen verfügt er über moderatere steuerliche Anreize, da die Vermögenserträge der
Einkommenssteuer und die Bausparguthaben der kantonalen Vermögenssteuer
unterstellt würden, und zum anderen enthält er klarere Regelungen im Falle
zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen. In der Vernehmlassung äusserten sich
die CVP, CSP und SVP positiv zum Gegenentwurf. Die FDP stimmte dem Entwurf unter
dem Vorbehalt zu, dass er durch die in der SGFB-Initiative geforderten
Abzugsmöglichkeiten für Energie- und Umweltinvestitionen ergänzt werde. Eine klar
ablehnende Haltung gegenüber dem Anliegen vertraten die EVP, die Grünen und die SP
sowie nicht weniger als 22 Kantone. Nur gerade der Kanton Genf und der Kanton Basel-
Land, welcher als einziger Kanton über die Möglichkeit des steuerbegünstigten
Bausparens verfügt, unterstützen das Vorhaben. Die Urheber der beiden Initiativen
sprachen sich ebenfalls für den Gegenvorschlag aus. Abgelehnt wurde der indirekte
Gegenvorschlag von den Mieterverbänden. Der Bundesrat gab ebenfalls eine
ablehnende Stellungnahme ab. Der wichtigste Einwand der Landesregierung war, dass
die Zielgruppe der Schwellenhaushalte (Haushaltseinkommen zwischen CHF 60'000
und CHF 100'000) mangels Eigenkapital nicht in der Lage sein würden, innerhalb von 10
Jahren ausreichend Mittel zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu äufnen.
Das Bausparen widerspräche dem Rechtsgleichheitsgebot, da gerade
einkommensstarke Steuerpflichtige, welche sich auch ohne die vorgesehenen
Massnahmen Eigenwohnheim leisten könnten, überdurchschnittlich vom Bausparen
profitieren würden. Der Bundesrat verwies zudem auf den Kommissionsbericht der
WAK-SR, der bei zweckwidriger Verwendung der Bauspareinlagen trotz
Nachbesteuerung in einigen Fällen von Steuerausfällen im fünfstelligen Bereich pro
Person oder Ehepaar ausgeht. Weiter befürchtete er wegen Raumknappheit steigende
Haus- und Bodenpreise, was den Effekt der steuerlichen Fördermassnahmen
zumindest teilweise aushebeln könnte. In der Frühjahrssession des Berichtsjahres
behandelte der Ständerat den indirekten Gegenentwurf. Die Kommissionsmehrheit der
WAK-SR empfahl Eintreten. Unter anderem würde dies dem Nationalrat ermöglichen,
seine im Vorjahr ausgesprochene Unterstützung der beiden Volksinitiativen zu Gunsten
des moderateren Gegenvorschlages zurückzuziehen. Die kleine Kammer trat mit 20 zu
15 Stimmen auf den Entwurf ein und verabschiedete ihn bei 17 zu 17 Stimmen nur dank
Stichentscheid des Präsidenten Inderkum (cvp, UR). Der Nationalrat trat dann in der
Sommersession mit deutlichem Mehr auf den Gegenentwurf ein und empfahl ihn
ebenfalls zur Annahme. Praktisch geschlossen gegen den Entwurf votierten SP und
Grüne mit Unterstützung einer Minderheit der CVP. In der Schlussabstimmung fand das
Anliegen im Nationalrat mit 111 zu 64 Stimmen Zustimmung. In der ständerätlichen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
MARLÈNE GERBER
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Schlussabstimmung wurde der indirekte Gegenentwurf dann aber doch noch zu Fall
gebracht, nämlich mit 22 zu 17 Stimmen bei 3 Enthaltungen. Was die Stimmung im
Ständerat schlussendlich kippen liess, darüber konnte nur spekuliert werden. Zum
einen hätten einige freisinnige Ständeräte aus gewichtigen Gründen der
Schlussabstimmung fernbleiben müssen, zum anderen hätten die kantonalen
Finanzdirektionen mit ihrer Warnung vor Steuerausfällen von jährlich über CHF 100 Mio.
die kleine Kammer erfolgreich mobilisiert, liess Ansgar Gmür, Direktor des HEV,
verlauten. Bei Annahme des Gegenvorschlages hätte der HEV den Rückzug seiner
Initiative in Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite hatte die SP bei Annahme des
Gegenvorschlages bereits mit dem Referendum gedroht. 14

In Erfüllung einer Motion Leo Müller (cvp, LU) präsentierte der Bundesrat im März 2016
seine Botschaft zum Bundesgesetz über die Besteuerung land- und
forstwirtschaftlicher Grundstücke, mit dem die Rückkehr zur 2011 aufgelösten Praxis
der Gewinnbesteuerung besiegelt werden soll. Wertzuwachsgewinne aus dem
Anlagevermögen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sollten somit nicht
mehr länger vollumfänglich, sondern privilegiert besteuert werden. In der
Vernehmlassung hatte sich die Mehrheit der Kantone, die FDP (mit Ausnahme der
Waadtländer Sektion), die SP und nicht zuletzt auch die Konferenz der kantonalen
Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren, der Schweizerische Gewerbeverband und
der Gewerkschaftsbund gegen das Gesetzesvorhaben ausgesprochen. Vorgebracht
wurden unter anderem Bedenken zur Rechtsgleichheit, da Landwirte erneut gegenüber
anderen Selbständigerwerbenden bevorzugt würden. Zudem wurde die Befürchtung
geäussert, dass bei den Kantonen mit Mindereinnahmen zu rechnen sei. Explizit
begrüsst wurde die Rückkehr zur bisherigen Praxis von der SVP und der CVP, den
Kantonen Freiburg, Genf, Nidwalden, Tessin, Waadt und Wallis sowie einer Mehrheit der
stellungnehmenden Verbände und Organisationen, darunter auch der Schweizerische
Bauernverband. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2016
MARLÈNE GERBER

Nachdem der Nationalrat die Frist für die Erfüllung einer parlamentarischen Initiative
Müller (fdp, AG) mit der Forderung nach einer Harmonisierung der kantonalen
Baurechtsvorschriften dreimal verlängert hatte, schrieb er den Gesetzgebungsauftrag
in der Wintersession 2016 ab. Er tat dies auf Empfehlung seiner UREK-NR, die in einem
Bericht über die Fortschritte bezüglich Beitritt der Kantone zur interkantonalen
Vereinbarung vom 31. Januar 2006 über die Harmonisierung der Baubegriffe Auskunft
gab: Im Jahr 2010 waren sechs Kantone der Vereinbarung beigetreten, womit diese
hatte in Kraft treten können. Ende 2012 hatte die Vereinbarung elf beigetretene
Kantone gezählt, bis zum Zeitpunkt des Berichts (November 2016) war diese Zahl auf 16
Kantone angewachsen. Mit den Kantonen Genf, Jura, Wallis und Waadt würden in vier
weiteren Kantonen Vorbereitungsarbeiten zum Beitritt zur Vereinbarung laufen.
Während mit den Kantonen Zürich, Glarus und St. Gallen drei weitere Kantone den Weg
des autonomen Nachvollzugs der Bestimmungen gewählt hätten, verblieben somit mit
Basel-Stadt, Appenzell Ausserrhoden und dem Tessin lediglich drei Kantone, die
keinerlei Harmonisierungsbestrebungen zeigten. Eine verfassungsrechtliche Anpassung
auf eidgenössischer Ebene sei aufgrund der beträchtlichen Fortschritte nicht mehr
länger angezeigt, weswegen man mit 15 zu 5 Stimmen (3 Enthaltungen) beantrage, die
Initiative abzuschreiben. Der Nationalrat kam diesem Antrag in der Wintersession 2016
diskussionslos nach. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
MARLÈNE GERBER

Zwei im Jahr 2018 eingereichte Standesinitiativen aus den Kantonen Basel-Stadt (Kt.Iv.
18.301) und Genf (Kt.Iv. 18.302) verliehen der Forderung nach Abschaffung des
Eigenmietwerts zusätzliche Schubkraft, in diesem Fall von Seiten der Kantone. Die
WAK-SR, welche sich im Januar 2019 mit den Anliegen befasste, verwies auf ihre eigene,
sich in Arbeit befindende und zum gegebenen Zeitpunkt bereits weit fortgeschrittene
parlamentarische Initiative (Pa.Iv. 17.400), mit welcher die beiden Anliegen erfüllt
werden könnten. Aus diesem Grund beantragte sie einstimmig, den Initiativen keine
Folge zu geben. Der Ständerat folgte diesem Antrag in der Frühjahrssession 2019
oppositionslos. 17

STANDESINITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
MARLÈNE GERBER
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Die WAK-SR hat die Ergebnisse ihrer im Frühling 2019 eingeleiteten Vernehmlassung zur
Kenntnis genommen. Heute bezahlen Besitzer von Wohneigentum, in dem sie selber
wohnen, Einkommensteuern auf einen fiktiven Mietertrag (sog. Eigenmietwert). Die
Kommission schlug vor, den Eigenmietwert für am Wohnsitz selbstbewohntes
Wohneigentum  zusammen mit verschiedenen Abzugsmöglichkeiten (z.B. für den
Unterhalt oder die Instandstellung) abzuschaffen. Ausserfiskalisch motivierte Abzüge
(z.B. für Energiesparen) würden lediglich auf Bundesebene abgeschafft; die Kantone
könnten sie weiterhin erlauben. Zweitliegenschaften wären zwar vom Systemwechsel
nicht betroffen, doch würden ausserfiskalisch motivierte Abzüge trotzdem nicht mehr
erlaubt. Schliesslich sollte auch die Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen mehr oder
weniger eingeschränkt werden; hierzu erarbeitete die Kommission fünf Varianten. Als
Ausgleich würde ein neuer «Ersterwerberabzug» von CHF 10'000 für Ehepaare (CHF
5'000 CHF Alleinstehende) eingeführt, der aber nach 10 Jahren endet. Insgesamt gingen
110 Stellungnahmen ein. Der kurze Zeit später veröffentlichte Vernehmlassungsbericht
zeigt auf, dass 21 Kantone, FDK, SP und die Grünen sowie der Mieterverband und SGB
die Vorlage ablehnen. Einzig die Kantone GE, NW, OW, SZ und ZH unterstützen den
Systemwechsel, doch auch sie lediglich mit gewichtigen Vorbehalten, allen voran
bezüglich Ersterwerberabzugs. Das gleiche gilt für die grundsätzlich befürwortenden
Parteien (SVP, FDP, CVP, BDP und Grünliberale). Am positivsten haben Verbände der
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer (HEV) und Economiesuisse reagiert. In
Anbetracht der zahlreichen umstrittenen Fragen hat die WAK-SR jedoch die Verwaltung
damit beauftragt, weitere Abklärungen vorzunehmen. Diese sollen vor allem folgende
Punkte betreffen: Zweitliegenschaften, Schuldzinsenabzüge und ausserfiskalisch
motivierte Abzüge für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2019
SEAN MÜLLER

Nach der WAK-SR äusserte sich im Juni 2020 auch die WAK-NR ablehnend gegenüber
zwei Standesinitiativen aus den Kantonen Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.301) und Genf (Kt.Iv.
18.302) mit der Forderung nach Abschaffung des Eigenmietwerts. Mit 12 zu 10 Stimmen
bei 1 Enthaltung vertrat die Mehrheit der Kommission die Ansicht, dass sich mit der
Vorlage der WAK-SR (Pa.Iv. 17.400) bereits ein Vorstoss mit dem Anliegen befasse und
man auf parallele Arbeiten verzichten wolle. 
Ein erster Entwurf der WAK-SR war in der Vernehmlassung indes auf beträchtlichen
Gegenwind gestossen, weswegen die ständerätliche Kommission vor Fortsetzen der
Arbeiten in dieser Sache nun die Stellungnahme des Bundesrates abwarten wollte.
Aufgrund coronabedingter Verzögerungen lag die Stellungnahme des Bundesrates der
WAK-NR vor ihrem Beschluss zu den beiden Standesinitiativen noch nicht vor. 19

STANDESINITIATIVE
DATUM: 23.06.2020
MARLÈNE GERBER

In der Herbstsession 2020 beschloss der Nationalrat mit 98 zu 79 Stimmen (6
Enthaltungen), zwei Standesinitiativen aus den Kantonen Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.301) und
Genf (Kt.Iv. 18.302) mit der Forderung nach Abschaffung des Eigenmietwerts keine
Folge zu geben, wobei sie einem Antrag einer Mehrheit der WAK-NR folgte. Die
Kommissionsmehrheit stützte zwar die Forderung nach Abschaffung des
Eigenmietwertes, wollte aber Doppelspurigkeiten vermeiden, die durch Folgegeben der
Standesinitiativen hätten eintreten können, da sich ein Gesetzesentwurf zu einer
parlamentarischen Initiative der WAK-SR (Pa.Iv. 17.400) bereits in Ausarbeitung befand.
Während der parlamentarischen Beratung der beiden Standesinitiativen war die für die
Ausarbeitung des Entwurfs zuständige Kommission daran, Auskünfte bei der Verwaltung
zu offenen Fragen einzuholen. Ein erster Entwurf mit verschiedenen Varianten zur
Ausgestaltung des Systemwechsels hatte sich in einer im Vorjahr durchgeführten
Vernehmlassung als umstritten entpuppt; die Grossmehrheit der Kantone stand dem
Entwurf gar ablehnend gegenüber. Um den Druck zur Ausarbeitung einer griffigen
Gesetzesvorlage aufrecht zu erhalten, hatte eine Kommissionsminderheit der WAK-NR
ihrem Rat Folgegeben beantragt. 20

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.09.2020
MARLÈNE GERBER

Das Bundesgericht fällte im August 2022 ein Urteil betreffend Härtefallklauseln beim
Eigenmietwert. Der Eigenmietwert wird auf selbstbewohntem Wohneigentum erhoben
und entspricht dem Betrag, den die Hauseigentümerschaft bei Fremdvermietung durch
Mieteinnahmen erwirtschaften würde. Dieser Betrag wird in der Schweiz als Einkommen
versteuert. Das Bundesgerichtsverfahren geht auf eine Härtefallregelung beim
Eigenmietwert im Tessiner Steuergesetz zurück. Diese Regelung sah vor, dass der
steuerbare Eigenmietwert bei Personen mit einem steuerbaren Vermögen von weniger
als CHF 500'000 höchstens 30 Prozent der Bareinkünfte betragen darf. Damit sollten
Personen entlastet werden, welche im Verhältnis zum Geldeinkommen hohe Steuern
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auf den Eigenmietwert zahlen müssen und dadurch in Liquiditätsschwierigkeiten
kommen. Dies könnten beispielsweise Rentnerinnen und Rentner sein, die zwar ein
Haus besitzen, aber kein hohes Geldeinkommen haben. Gegen diese Regelung hatten
zwei Tessiner SP-Kantonsräte Beschwerde eingereicht. Das Bundesgericht gab ihnen
nun Recht. Das Richtergremium kam in seinem Urteil zum Schluss, dass die
Härtefallbestimmungen die durch den Eigenmietwert angestrebte Rechtsgleichheit
zwischen Mieterinnen und Mietern und Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer
verletze. Der Eigenmietwert dürfe deshalb nur an die marktübliche Miete gekoppelt sein
und die Kantone müssten mindestens 60 Prozent des marktüblichen Mietzinses als
Eigenmietwert festlegen. Härtefallregelungen blieben gemäss NZZ zwar zulässig, aber
nur wenn der Eigenmietwert auch mit ihnen in jedem Fall mindestens 60 Prozent der
Marktmiete beträgt. 
Neben dem Kanton Tessin kennen noch acht weitere Kantone ähnliche
Härtefallregelungen. Gestützt auf eine Zusammenstellung des Bundes vom Herbst 2021
berichtete die NZZ, dass die Härtefallregelungen von zwei der acht Kantone (LU und SG)
eine Bestimmung enthalten, wonach der Eigenmietwert auch mit Sonderabzug nicht
unter 60 Prozent der Marktmiete fallen darf. Die anderen sechs Kantone (GE, GR, OW,
SH, VD, ZH) müssten ihre Härtefallregelungen nun aufgrund des Bundesgerichtsurteils
wohl anpassen, so die NZZ. Im Übrigen ist die Härtefalllösung auch auf Bundesebene als
mögliche Variante für die Umsetzung einer parlamentarischen Initiative zu einem
Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung (Pa.Iv. 17.400) im Gespräch. 21

1) Medienmitteilung BWO vom 23.8.13; www.bwo.admin.ch.
2) JdG, 17.2 und 28.9.1992.
3) Presse vom 7.11.92.
4) Die Volkswirtschaft, 66/1993, Nr. 11, S. 49 ff.
5) AB SR, 1996, S. 11 ff.; AB SR, 1996, S. 689 ff.; AB SR, 1996, S. 704 ff.; Presse vom 6.3., 17.8. und 24.9.96.; Presse vom 17.8.96.
Zum Logis-Leasing siehe auch SGT, 10.9.96.
6) NZZ, 16.9.00.
7) Presse vom 29.9.01; Lit. „Gurtner (2001). Leerwohnungsbestand 2001. in: Die Volkswirtschaft, 2001, Nr. 12, S. 31-35.“
8) NZZ, 28.9.01; Lit. „Bundesamt für Statistik (Hg.) (2002). Der Leerwohnungsbestand in der Schweiz. Stichtag 1. Juni 2002.“;
„Gurtner (2002). Leerwohnungsbestand 2002. in: Die Volkswirtschaft 2002, Nr. 12, S. 40-43.“
9) AB NR, 2003, S. 2138 und Beilagen V, S. 287.; Presse vom 30.9.03. In den Zahlen des BFS nicht enthalten ist der Kanton
Tessin, wo eine Änderung der Erbebungsmethode einen Einbruch in der Statistik bewirkte.
10) NZZ und QJ, 25.9.04.
11) Presse vom 27.9.05.
12) OFS, communiqué de presse, 3.9.07; NZZ, 4.9.07.
13) Presse vom 9.3.11.
14) Pa.Iv. 10.459: Vernehmlassungsbericht der ESTV (www.admin.ch); BBl, 2011, S. 2235 ff. und 2269 ff.; AB SR, 2011, S. 89 ff.
und 713; AB NR, 2011, S. 784 ff. und 1295; NZZ, 18.6.11.
15) BBl, 2016, S. 1821 ff.; Ergebnisbericht Vernehmlassung
16) AB NR, 2016, S. 2281; Bericht UREK-NR vom 7.11.16
17) AB SR, 2019, S. 207 ff.
18) Medienmitteilung WAK-SR vom 30.8.19; Vernehmlassungsbericht vom 15.8.19; NZZ, 3.9.19
19) Medienmitteilung WAK-NR vom 23.6.20
20) AB NR, 2020, S. 1581 ff.
21) Bundesgerichtsurteil 2C_605/2021; TA, 16.8.22; NZZ, 5.9., 7.9.22

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.23 7


